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1Ob530/77

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1961

Norm

EO §253

Rechtssatz

Die Exekution auf den Inhalt eines Banksafes ist nach § 253 EO vorzunehmen. Bei der Pfändung körperlicher Sachen

ist es nicht notwendig, diese Sachen im einzelnen im Exekutionsantrag bereits anzugeben. Es ist dies in der Regel der

Fälle dem betreibenden Gläubiger auch gar nicht möglich, weil er nicht weiß, welche Sachen sich in der Gewahrsame

des Verp9ichteten be:nden. Die Pfändbarkeit der vom Vollstrecker vorgefundenen Gegenstände zu beurteilen und

entsprechend dem Gesetze vorzugehen, ist dem Vollstreckungsorgan überlassen.
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